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24. Februar 2022: Der russische Angri�skrieg auf die Ukraine löst weltweite Fas-

sungslosigkeit aus. Schnell entbrennen in den europäischen Ländern Diskus-

sionen über die zukünftige Verteidigungsfähigkeit im Falle eines bewa�neten 

Kon�ikts. In Deutschland ging aus dieser Debatte der Begri� Zeitenwende in die 

Geschichtsbücher ein. Leib und Leben geraten durch die kriegerische Auseinan-

dersetzung in Gefahr, doch auch eine weitere Front rückt in das Blickfeld: Die 

systematische Vernichtung der eigenen historischen Identität. Im November 

2023 verö�entlichen die Arolsen Archives einen Bericht über den Zustand der 

ukrainischen Archivlandschaft. Das Ergebnis ist schockierend:

»Nach Angaben der [ukrainischen] Archive sind die Archivgebäude 

sowohl im Norden in Tschernihiw als auch im Süden in Mykolajiw, Welyka 

Oleksandriwka und Cherson beschädigt. Die Bestände in Cherson wurden 

zu 50 Prozent geplündert und gelten als verloren. Das Regionalarchiv 

in Wyssokopillja (unweit von Cherson) ist vermint und kann nicht betreten 

werden. Bestände, die vor den russischen Truppen gerettet werden konn-

ten, wurden unter Zeitdruck in andere Archive verlegt und gerieten so in 

Unordnung. Die meisten Archive arbeiten derzeit mit lediglich 50 Prozent 

ihres Personals.«1

Solidarische Bekundungen und auch tatkräftige Initiativen aus dem deut-

schen Archivwesen sind als Antwort auf diese Situation entstanden, um die his-

torischen Unterlagen zu retten.2 Archivgut erhält im Kriegszustand auf einmal 

eine brisante politische Dimension, denn die Unterlagen dienen als Wissens-

speicher für die Gesellschaft und deren landestypische Geschichte, der gezielt 

und mit Wa�engewalt umgeschrieben wird.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist eine realistische Perspektive auf die 

geopolitischen dynamischen Prozesse gefragt. Doch wie können die Wirt-

schaftsarchive im Ernstfall überhaupt angemessen reagieren und das Lang-

zeitgedächtnis der Unternehmen vor dem »Hirntod« bewahren? Das His-

torische Archiv Krupp hat im Mai 2022 einen möglichen Weg eingeschlagen: 

Im Barbarastollen bei Oberried in der Nähe von Freiburg wurden acht Edel-

stahlbehälter eingelagert. Darin be�nden sich auf rund 2200 Mikro�lm-

rollen die Kopien von mehreren tausend Akten sowie Fotogra�en. Insgesamt 

betrachtet bilden die Filmrollen ca. 830 laufende Meter Archivgut ab, umge-
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rechnet acht Prozent des gesamten Archivbestands.3 Auf den folgenden Seiten 

steht die historische Entwicklung der Bundessicherungsver�lmung und des 

Barbarastollens als zentraler Bergungsort der Bundesrepublik Deutschland 

im Fokus der Betrachtung. Am Beispiel des Historischen Archivs Krupp wer-

den zudem konkrete Akteure und Prozesse benannt, die Ein�uss auf den Kul-

turgutstatus der Archivbestände ausübten. Schließlich sollen praktische Tipps 

vermittelt werden, um auch die Wirtschaftsarchive und ihre Träger dazu 

zu ermutigen, in die kritische Infrastruktur zu investieren und das wertvolle 

Kulturgut der Wirtschaft vor einer womöglich restlosen Zerstörung im Kriegs-

fall zu bewahren.

Bundessicherungsver�lmung und Barbarastollen

Rückblende auf das Jahr 1954: Die Spannungen zwischen den beiden Welt-

mächten USA und Sowjetunion im Kalten Krieg verschärften sich zunehmend. 

In Übersee erreichte die antikommunistische Stimmung in der McCarthy-Ära 

ihren Höhepunkt. Zugleich gründeten die USA die Southeast Asia Treaty Organi-

zation (SEATO) als Verteidigungsbündnis zur Eindämmung der kommunis-

tischen Ein�usssphäre im Indopazi�k. Derweil scheiterten die Verhandlungen 

zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft. In der Konsequenz erfolgte ein 

Jahr später die Wiederbewa�nung der Bundesrepublik Deutschland. Die geo-

politische Gesamtsituation war auf Kon�ikt eingestellt. Um zumindest das 

kulturelle Erbe im Kriegsfall nachhaltig zu schützen, entschlossen sich 1954 

109 Staaten in Den Haag zur Verabschiedung der Haager Konvention für den 

Schutz von Kulturgut in bewa�neten Kon�ikten. Ziel der Konvention war und ist 

es bis heute, Kulturgüter unterschiedlichster Art – von historischen Gebäuden, 

Kunstwerken und religiösen Stätten bis hin zu Archiven – vor Diebstahl, Miss-

brauch oder Zerstörung zu bewahren.4 Zeitgleich verp�ichteten sich die Ver-

tragsstaaten in Artikel 3, geeignete Schutzmechanismen schon in Friedens-

zeiten zu etablieren.5

Noch vor der Rati�zierung der Haager Konvention durch den Deutschen 

Bundestag im Jahr 1967 erfolgte eine Maßnahme, die bis in unsere Gegenwart 

wirkt: Unter der Schirmherr-

schaft des Bundesamts für 

Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe wurde 1961 

die Bundessicherungsver-

�lmung eingerichtet. In diesem 

Programm wurde (und wird 

bis heute) ein 35-mm-Roll�lm 

als Sicherungskopie eingesetzt. 

Weshalb hat man sich gerade 

Präsentation ausgewählter Stücke 

zum 50-jährigen Jubiläum des Bar-

barastollens 2025 (BKK/Silas Stein)
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für dieses Medium entschieden? Einerseits war die sogenannte Retrokonver-

tierung auf Mikro�lm erprobte Praxis in der Bestandserhaltung der Nach-

kriegszeit. Andererseits ist es möglich, dass Informationen auf Mikro�lm bis 

zu 500 Jahre ohne Verluste erhalten bleiben. Zudem lassen sich die Daten auf 

dem analogen Trägermaterial gänzlich ohne Technikeinsatz lesen; notwendig 

sind hierfür nur eine Lupe und eine geeignete Lichtquelle.6

Wesentliches Motiv dahinter war der e�ektive Schutz von national 

bedeutsamem Kulturgut vor der weitreichenden Zerstörungskraft moderner 

Wa�ensysteme. Als ausführende Institutionen für die Massenver�lmung von 

Archivgut wurden das Bundesarchiv, die Landesarchive und das Geheime 

Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz7 in die Verantwortung gestellt.8 14 Jahre 

später entschied sich die Bundesregierung dafür, den stillgelegten Barbar-

astollen bei Oberried (Freiburg) als endgültige Lagerstätte für die Filmrollen 

zu ertüchtigen. Die außergewöhnliche Lage war ein wichtiger Grund für 

die Ortsbestimmung, denn der Stollen weist eine ausreichende Entfernung 

zu militärischen und industriellen Anlagen – also potentiellen Angri�szielen 

im Kriegsfall – auf und erfüllt damit eine Anforderung der Haager Konven-

tion. Um diesen Sonderschutzstatus zu unterstreichen, ist der Barbarastollen 

daher auch mit der dreifach blauen Raute (Blue Shield International9) als 

Kennzeichen für die höchste Sicherheitsstufe ausgezeichnet. Darüber hinaus 

herrscht im Barbarastollen aufgrund geologischer Faktoren ein natürliches 

konstantes Raumklima von ca. zehn Grad Celsius vor und es bestehen hohe 

Lagerkapazitäten, in denen die Mikro�lmrollen in Edelstahlbehältern vor 

Feuchtigkeit, Schmutzeinwirkungen oder mechanischen Zerstörungen 

geschützt sind. Stand Oktober 2025, zum 50-jährigen Jubiläum der Anlage, 

be�nden sich über 32 000 laufende Kilometer Mikro�lm vor Ort, also rd. 

1,3 Milliarden Einzelblattaufnahmen.10 Besondere kulturelle Schätze in Kopie 

sind zum Beispiel die Krönungsurkunde Ottos des Großen von 936, der Brief-

wechsel Johann Wolfgang von Goethes oder die Akten zur Entstehung des 

Grundgesetzes.11 

Vom Archivgut zum Kulturgut

Für das Historische Archiv Krupp spielte die Haager Konvention nach ihrer Ver-

abschiedung zunächst keine weiterführende Rolle. Eine intensivere Debatte 

um die Bestimmung schützenswerten Kulturguts in den Archiven begann in der 

Bundesrepublik 1955 mit dem Gesetz zum Schutz deutschen Kulturguts gegen 

Abwanderung. Dort heißt es unter anderem:

»Archive, archivalische Sammlungen, Nachlässe und Briefsammlungen 

mit wesentlicher Bedeutung für die deutsche politische, Kultur- und Wirt-

schaftsgeschichte werden in dem Land, in dem sie sich bei Inkrafttreten 

dieses Gesetzes be�nden, in ein ›Verzeichnis national wertvoller Archive‹ 

eingetragen.«12

Nur kurze Zeit später erreichte die Essener Hauptverwaltung des Krupp-

Konzerns ein Schreiben des Kultusministeriums Nordrhein-Westfalens. Darin 

kündigte das Ministerium die Eintragung des Krupp’schen Werksarchivs »von 

den Anfängen der Firma bis zum Tode Friedrich Krupps« sowie »de[s] per-
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sönliche[n] handschriftliche[n] Nachla[sses] von Friedrich Krupp († 1826) und 

Alfred Krupp († 1887) […].« in das oben genannte Landesverzeichnis an.13 Jürgen 

Burandt und Carl Driever von der konzerneigenen Presse- und Informations-

abteilung zeigten sich in ihrer Antwort an Kultusminister Paul Luchtenberg 

dankbar für die Eintragung, zu der auch das Einverständnis von Alfried Krupp 

von Bohlen und Halbach vorliege.14 

Fast 20 Jahre später setzte die Korrespondenz zwischen dem Kultusministe-

rium und Krupp erneut ein; diesmal war das Archiv der Fried. Krupp AG. sogar 

direkter Adressat. Angekündigt wurde die Erstellung eines Gesamtverzeich-

nisses über ö�entlich zugängliches und privates Archivgut gemäß des bereits 

oben erwähnten Artikels 3 der Haager Konvention. Zu diesem Zweck erbat das 

Ministerium grundlegende Angaben zum Krupp-Archiv, darunter allgemeine 

Informationen zum Haus, zu den Archivbeständen sowie zum Standort.15 Das 

Land NRW unterstützte so gezielt eine Bestandsaufnahme schützenswerter 

Kulturgüter in den Archiven. Da die Bundessicherungsver�lmung laut Haager 

Konvention als Maßnahme zum Kulturgutschutz in Friedenszeiten etabliert 

wurde, durften die gelisteten Archive perspektivisch auch die kritische Infra-

struktur des Barbarastollens nutzen. Die Weitergabe der Informationen lohnte 

sich jedenfalls, denn spätestens 1984 taucht das Historische Archiv Krupp unter 

der laufenden Nummer 0835 mit einer Angabe von »ca. 19 400 Archivstücken« 

im Gesamtverzeichnis national wertvollen Kulturgutes und national wertvoller 

Archive auf.16 

Auch auf dieser Grundlage unternahm das Krupp-Archiv im Rahmen eines 

großen Bestandserhaltungsprojekts Ende der 2000er Jahre den Versuch, aus-

gewählte Bestände im Barbarastollen einlagern zu lassen. Die Investition in per-

sonelle Ressourcen und auch eine gewisse Ausdauer gegenüber formalen und 

bürokratischen Hürden waren notwendig, denn erst im November 2020 konnte 

ein Depositalvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Alfried 

Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, der Eigentümerin des Krupp-Archivs, 

unterzeichnet werden.17 Am 

20. Mai 2022 wurden die acht 

Edelstahlbehälter dann auf 

den Weg in den Barbarastollen 

gebracht; das Historische Archiv 

Krupp übergab als erstes Wirt-

schaftsarchiv in Deutschland 

und erstes Privatarchiv über-

haupt sein Kulturgut in Kopie 

in den nationalen Wissens-

speicher.18

Vorbereitung der Mikro�lme für den 

Barbarastollen (HA Krupp)
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Praxistipps für die Einlagerung im Ernstfall

Die Fachwelt ist sich weitgehend einig: Archivgut ist umgeben von der »Aura 

des Originals«19, welches durch seine Einzigartigkeit Authentizität verspricht. 

Aktuelle Diskussionen stellen zunehmend die Frage, wo die Originalität von 

born digital-Quellen anfängt und au�ört. Doch bei der Mikrover�lmung ist der 

Sachverhalt eindeutig; handelt es sich hierbei doch nur um eine Vervielfälti-

gung originärer Quellen aus den Archivbeständen. Nachteil des Mikro�lms ist 

allerdings, dass nicht alle Informationen abgebildet werden können. Da haupt-

sächlich Schwarz-Weiß-Aufnahmen vorliegen, wird die Quellentreue erheblich 

beeinträchtigt.20

Zurück zum Einstiegsszenario: Die Archivlandschaft in der Ukraine hat 

durch den Angri�skrieg enorme Verluste ihrer originalen Überlieferung erlitten, 

die unwiederbringlich sind. Bislang sind viele Maßnahmen erfolgt, um die noch 

vorhanden Bestände und somit das historische Langzeitgedächtnis der ukrai-

nischen Identität zumindest 

digital als Back up vor dem 

weiteren Verlust zu bewahren. 

Auch wenn solche Szenarien 

nicht zum Alltag der deutschen 

Archivlandschaft gehören, sollte 

ernsthaft und sachlich darüber 

nachgedacht werden, wie eine 

adäquate Reaktion im Ernstfall 

aussehen könnte. Es muss nicht 

immer der bewa�nete Kon�ikt 

sein, der zum Handeln zwingt. 

Der Einsturz des Kölner Stadt-

archivs 2009 und die Beschä-

digung bzw. der Verlust vieler 

wertvoller originaler Quellen 

gilt bis heute als kollektives 

Trauma, das seitdem zu einem 

erhöhten Ressourceneinsatz 

bei der Gründung von Notfall-

verbünden beigetragen hat.21 Aber auch die zunehmenden Herausforderungen 

wachsender Umweltein�üsse – beispielhaft sei hier die Ahrtal�ut im Juli 2021 

genannt22 – stellen die Archive auf die Probe und verlangen ein verstärktes 

Risikomanagement im Sinne der Bestandserhaltung ihrer historischen Über-

lieferung.

Die Bundessicherungsver�lmung und Einlagerung im Barbarastollen kann 

eine Antwort darauf sein, die Informationen zu wertvollen unternehmens-

geschichtlichen Quellen auf Dauer und unter höchsten Sicherheitsvorkehrun-

gen in Kopie zu erhalten. Wie können sich nun im Speziellen die Wirtschafts-

archive an diesem Programm beteiligen und ihre Bestände konservieren bzw. 

auch für die potentielle Nutzung au�ewahren, wenn der Ernstfall vor der 

Haustür eintritt? Im Folgenden werden einige Praxistipps aufgezählt, die nicht 

den Anspruch auf Vollständigkeit erheben wollen:

Blick in den Stollen. Edelstahlbehälter verwahren das Kulturgut in Kopie 

(BKK/Silas Stein)
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1.	 Kommunikation ist der erste Schritt. Wenden Sie sich an die federführenden 

Institutionen der Bundessicherungsver�lmung, sprich: das Bundesarchiv, die 

16 Landesarchive und das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. 

Tauschen Sie sich mit den Kolleginnen und Kollegen über die Frage aus, welche 

organisatorischen und inhaltlichen Formalitäten entscheidend sind, um am 

Ende antragsberechtigt zu sein.

2.	 Local Heroes berücksichtigen. Kontaktieren Sie die verschiedenen Archiv-

beratungszentren in ganz Deutschland. Beispielsweise stehen in den Archiv-

beratungs- und Fortbildungszentrum der beiden NRW-Landschaftsverbände 

(Rheinland und Westfalen-Lippe) ausgewiesene Fachexpertinnen und -experten 

zur Verfügung, die für Fragen zur Bundessicherungsver�lmung zuständig sind. 

Außerdem ist es möglich, Anträge zur Maßnahme von der Internetseite herun-

terzuladen.23

3.	 Expertise aus Bayern nutzen. Über das Bundesportal Verwaltung digital ist 

es für jede Gedächtnisinstitution möglich, ohne Gebühr einen Eintrag im Ver-

zeichnis national bedeutsamen Kulturguts im Freistaat Bayern zu beantragen. 

Antragsberechtigt ist jede Institution (ö�entlich-rechtlich und privat), wenn 

sich das einzutragende Kulturgut in Bayern be�ndet und zudem identitäts-

stiftend für die deutsche Kultur ist. Über die Eintragung entscheidet ein fünf-

köp�ger Sachverständigenausschuss im Bayerischen Staatsministerium für 

Wissenschaft und Kunst. Notwendige Angaben sind unter anderem Informa-

tionen zu den einzutragenden Beständen, zur Trägerinstitution und eine kurze 

fachliche Begründung zur überregionalen Bedeutung des Archivguts.24 Dass 

sich auch hier Hartnäckigkeit am Ende bezahlt macht, zeigt das Engagement 

der UniCredit Bank GmbH: 2008 ging die damalige HypoVereinsbank den oben 

geschilderten Weg und führte erfolgreich die Eintragung des Bankenarchivs 

in das bayerische Kulturgut-Verzeichnis herbei.25

4.	 Rechtliche Normen kennen und einsetzen. Seit 2016 existiert mit dem 

Kulturgutschutzgesetz26 (KGSG) ein Instrument, das den Umgang mit national 

wertvollem Kulturgut regelt. Der Begri� des Kulturguts ist dabei sehr weit de�-

niert,27 doch gibt der Wortlaut des Gesetzestextes vor, dass es sich »in ö�ent-

lichem Eigentum und im Bestand einer ö�entlich-rechtlichen Kulturgut 

bewahrenden Einrichtung«28 zu be�nden hat. Am Beispiel des Historische 

Archivs Krupp ergibt sich allerdings folgender Sachverhalt: Da das Archiv 

bereits vor der Rati�zierung des KGSG im Gesamtverzeichnis national wertvollen 

Kulturgutes und national wertvoller Archive gelistet war, erfolgte unter der Ver-

zeichnisnummer 01035 ein Nachtrag in der Datenbank geschützter Kulturgüter. 

Auf diese Weise genießt auch das private Archivgut der Firma und der Familie 

Krupp den Status als schützenswertes Kulturgut nach dem KGSG.29 Daher lohnt 

sich durchaus ein Blick in die eigene Archivregistratur: Aufrufe zur Erstellung 

eines Gesamtverzeichnisses über ö�entliches und privates Archivgut nach der 

Haager Konvention haben in den 1970er Jahren bundesweit stattgefunden. 

Federführend war in dieser Angelegenheit die Arbeitsgemeinschaft »Durchfüh-

rung der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewa�neten Kon-

�ikten« bei der Ständigen Konferenz der Kultusminister, in der unter anderem 

das Bundesarchiv und die Archivverwaltungen von Baden-Württemberg und 

Niedersachsen vertreten waren.30 Sollten sich Vorgänge aus dieser Zeit �nden 
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lassen, läge somit eine geeignete Argumentation vor, die man im Rahmen einer 

Eintragung als national bedeutsames Kulturgut, trotz privater Trägerschaft, ein-

�ießen lassen könnte. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass schon 2018 Andrea 

Hohmeyer in ihrem empfehlenswerten Bericht wertvolle Erfahrungswerte und 

Tipps geteilt hat, wie sich Wirtschaftsarchive auf Grundlage des KGSG in das 

Verzeichnis national wertvollen Kulturguts eintragen lassen können.31 Und wer 

in der Datenbank geschützter Kulturgüter selbst recherchiert, wird feststellen, 

dass bereits einige Wirtschaftsarchive die Eintragung vorgenommen haben und 

als Kontakte für eigene Überlegungen zur Verfügung stehen.32

Fakt ist: Die genannten Praxistipps lassen sich nicht ohne personelle und 

�nanzielle Mittel umsetzen. Gerade die Ressourcen vieler Wirtschaftsarchive 

lassen die Einlagerung von Mikro�lmen im Bergwerksstollen daher eher wie 

ein nice to have und nicht als integraler Bestandteil einer krisenfesten Bestands-

erhaltung erscheinen. Nicht zu verschweigen sind auch die Verp�ichtungen, die 

eine Umwidmung des eigenen Archivguts zu Kulturgut nach dem KGSG erzeu-

gen, die entsprechende rechtliche Konsequenzen bedeuten können.33 Schluss-

endlich ist es die verantwortliche Aufgabe der Träger zu entscheiden, auf wel-

che Weise das Gedächtnis des Unternehmens vor kriegs- und umweltbedingten 

Ein�üssen dauerhaft zu bewahren ist. Dass langjährig bewährte und interna-

tional anerkannte Infrastrukturen mit der Bundessicherungsver�lmung und 

der Einlagerung im Barbarastollen zur Verfügung stehen, hat der vorliegende 

Beitrag versucht, deutlich zu machen.

Anschrift: Dr. Jonas Springer, Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, 

Historisches Archiv Krupp, Villa Hügel, Hügel 1, 45133 Essen, E-Mail: springer@

hak-krupp-stiftung.de
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